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RS OGH 1972/6/13 12Os63/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1972

Norm

StGB §11 D1

StGB §287

Rechtssatz

Eine die Zurechnungsfähigkeit ausschließende volle Berauschung ist mehr als Enthemmung, kann aber nicht

schlechthin mit Kritiklosigkeit und in keinem Fall mit völliger Bewußtlosigkeit identifiziert werden.

Entscheidungstexte

12 Os 63/72
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